
ralistischem Feminismus als inter-
essante Neubeschreibungen, statt
sie als wissenschaftlich zu über-
prüfende Theorien zu begreifen,
so eröffnen wir uns damit vermut-
lich sowohl die Möglichkeit eines
unverkrampften Umgangs, als
auch eine Chance, sie – soweit sie
mit den Haltungen verträglich
sind, die uns als kritische Intuitio-
nen der kritischen Kriminologie
erscheinen – für die Zwecke einer
Kritik sozialer Kontrolle zu plün-
dern.« (S. 36) 

Dies probiert der Band in der
Folge Mit seinem ersten Teil:
»Anschlußpunkte sozialwissen-
schaftlicher Theoriebildung in der
Kriminologie«. Nachdem R.
Kreissl eingangs aus der Not in-
zwischen höchst fragmentierter
theoretischer Diskurse eine Tu-
gend macht, ist nicht ganz gewiß,
ob die mäßige Verbindung und der
partielle Widerspruch zwischen
den nachfolgenden Beiträgen eine
Schwäche darstellt, die in der Na-
tur von Sammelbänden liegt, oder
ein Programm erfüllt. Jedenfalls
stehen hier Beiträge in der besten
Tradition und ganz im Stil der
Kritik an der Kriminologie neben
solchen, die daran zweifeln lassen,
es hätte in Deutschland je eine kri-
tische Auseinandersetzung mit der
Kriminologie gegeben. Auf der ei-
nen Seite beschreibt H. Messmer
in einem Aufsatz über »Krimina-
lität als dekontextualisiertes Kon-
zept« auf die gewohnte Manier die
Konstruktion von Wirklichkeit im
Strafprozeß. Bei aller Sensibilität
und originärer empirischer Abstüt-
zung der Aussagen dieses Beitrags
könnte er ebensogut als Illustrati-
onsbeispiel für die diagnostizierte
theoretische und methodische Er-
starrung der Kritischen Krimino-
logie herhalten. Auf derselben
Seite stehen auch die wirklich 
lesenswerten Überlegungen von 
J. C. Müller-Tuckfeld »Strafrecht
und die Produktion von Anerken-
nung«. Er setzt sich mit den straf-
rechtlichen Theorien gesellschaft-
licher Integration in ihren neue-
sten Versionen (Theorien positiver
Generalprävention) auseinander
und kritisiert sie ideologiekritisch
mit der, aber auch gegen die Kriti-
sche Kriminologie. Deren begrün-
deter Verdacht gegen neue Legiti-
mationsfiguren für eine fortgesetz-
te Praxis des Strafens führe dazu,

daß man sich zuwenig einlasse
auch auf die vertrakten produkti-
ven Wirkungen von Macht und
Recht, auf das »sittenbildende«
Funktionieren auch des Strafrechts
bzw. auf die Mechanismen der
»Vernatürlichung« herrschender
Verhältnisse durch Rechtsanerken-
nung. Dadurch behaupte man
nicht die kritische Distanz zum
Strafrecht auf zu billige Weise und
begäbe man sich gerade kritischer
Einsichtsmöglichkeiten. Zu die-
sem interessanten Beitrag paßt je-
ner von Kai-D. Bussmann, der –
systemtheoretisch begründet und
Systemtheorie propagierend – den
Blick vom Strafrecht als Instituti-
on hin zur medialen Alltagskom-
munikation über Kriminalität und
Recht wendet und dort den Mittel-
punkt des sozialen Kontrollge-
schehens und dessen Verselbstän-
digung gegenüber dem Rechtssy-
stem ortet. 

Auf der anderen Seite finden
sich zwei Beiträge, in denen die
Kriminologie alter Schule uner-
schüttert wiederaufzuerstehen
scheint. Im ersten Text über »So-
ziale Ungleichheit und Krimina-
lität – Zurück in die Zukunft?« (S.
Karstedt) wird einer sich gerade
noch vom Neobiologismus ab-
grenzenden »kritischen Ätiologie«
das Wort geredet, »damit die kri-
minologische Forschung nicht nur
zu einer Art Wissenssoziologie
degeneriert« (S. 49). Veränderte
soziale Schichtungsstrukturen
bzw. analytische Konzepte dafür
werden zum Anlaß genommen,
Armut und fehlende informelle
Sozialkontrolle neuerlich als Kri-
minalitätsfaktoren zu thematisie-
ren. Der Begriff »Kriminalisie-
rung« scheint hier völlig ausran-
giert, oft und naiv hingegen ist die
Sprache von Kriminalität  – selbst-
verständlich nur in der besten Ab-
sicht, um kritisch gegen »neue so-
ziale Ungleichheit« und »Deklas-
sierungsprozesse« aufzutreten.
Der zweite Beitrag über »Die Ver-
nunft des Verbrechens« (S. Kar-
stedt, W. Greve), welcher endlich
(natürlich nur die richtigen) »Ra-
tional-Choice-Theorien« in die
Kritische Kriminologie importie-
ren möchte, bringt u.a. eine er-
staunliche Wiederbegegnung mit
Klaus-Dieter Opp, den Kontrahen-
ten von Fritz Sack aus AJK-Grün-
dungstagen, und viel G.S. Becker
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Kritische
Kriminologie

Der zurückhaltende Titel des
Bandes »Kritische Kriminolo-

gie in der Diskussion«, herausgege-
ben von K.T. Bussmann und R.
Kreissl, täuscht. Tatsächlich ist eine
Art Denkmalsturz, wenn schon
nicht die Ausrufung der »Neuen
Kritischen Kriminologie« ange-
sagt. Aus und neben dem ange-
grauten Arbeitskreis Junger Krimi-
nologen hat sich nunmehr eine Ar-
beitsgruppe halbjunger Wissen-
schaftler verschiedener Disziplinen
zusammengefunden, um die »blei-
erne Selbstgenügsamkeit« (S.13)
der einstigen Künder der »Kriti-
schen Kriminologie« zu stören. Zu
Lebzeiten totgesagt zu werden,
müßte die Proponenten der kriti-
schen Auseinandersetzung mit der
Kriminologie eigentlich zu Lebens-
zeichen reizen. Der Band speku-
liert aber nicht nur mit der rhetori-
schen Provokation einer neuen De-

batte, er will auch Vorleistungen er-
bringen, sie von Anfang an mit
herzhaft zubereiteten Theorie-
stücken unterfüttern

Als die eigentliche Einleitung in
den Band hat man den ersten Bei-
trag von R. Kreissl »Was ist kri-
tisch an der kritischen Kriminolo-
gie« zu betrachten und nicht das
eher dürre Vorwort. Er versucht
zur Einübung in Reflexivität eine
kleine Wissenschafts- und Er-
folgsgeschichte der (deutschen)
»Kritischen Kriminologie« sowie
eine Skizze ungünstiger Rahmen-
bedingungen für ähnliche theoreti-
sche Schulenbildung (»großtheo-
retische Synthesen«) heutzutage.
Die Expansion des Bildungssy-
stems, das gesellschaftliche Inter-
esse an Randgruppen, der gesell-
schaftspolitische Steuerungsopti-
mismus und der desolate Zustand
der alten Kriminologie in den
Siebzigerjahren hätten es leicht
gemacht, das neue konstruktivisti-
sche Kriminalitätsparadigma der

Kritischen Kriminologie durchzu-
setzen. Der wissenschaftlich
fruchtbare antiinstitutionelle Habi-
tus hätte jedoch auch eine profes-
sionelle Organisation des Fachs,
seine institutionelle Reproduktion
und die wirksame kriminalpoliti-
sche Partizipation seiner Vertreter
verhindert. Die spezifische Praxis
der Kritik wäre nach dieser Analy-
se nicht nur der Entwicklung einer
eigenständigen und (einen ande-
ren) Ton angebenden Kriminolo-
gie hinderlich gewesen, sondern

schließlich in der stereotypen Ab-
grenzung zur Ätiologie auch sich
selbst. Man wäre im Gralshüten,
im Beharren auf ausschließlich
herrschafts- und diskurstheoreti-
sche Sicht auf Kriminalität, gewis-
sermaßen unfähig zur notwendi-
gen (Selbst)Ironie geworden, d.h.
unfähig, eklektizistisch immer
neue Theorieangebote aufzugrei-
fen, neue Metaphern zu erfinden
und den herrschenden Common
Sense so immer wieder alt er-
scheinen zu lassen. Hierin drückt
sich ein Begriff von flottierender
Kritik aus, der diese auf Theorie-
und Sprachspiele reduziert und
sich den gesellschafts-, politik-
und strafrechtskritischen Rezipi-
enten/Konsumenten als Produkt
eines liberalisierten Wissen-
schaftsmarkts erhofft: »Betrachten
wir die Vokabularien neuerer so-
zialwissenschaftlicher Ansätze,
von Systemtheorie oder der Theo-
rie rationalen Handelns, von De-
Konstruktivimus oder poststruktu-
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(Nobelpreisträger für Ökonomie)
statt H.S. Becker. »Voraus in die
Vergangenheit« also? 

Der zweite Teil des Bandes –
»Veränderte Gegenstände der Kri-
minologie« – beschreibt in der Tat
einige diskussionswürdige und 
-bedürftige neue Entwicklungen
und formuliert aktuelle Herausfor-
derungen und Forschungsaufga-
ben. Die aufgegriffenen Trends
sind die Informalisierung bzw. ad-
ministrative Rationalisierung des
Rechts (W. Ludwig-Mayerhofer),
die Vereinigung zweier deutscher
Staaten unter einem Strafrecht (W.
Deichsel) und die Konjunktur pri-
vatisierter und profitorientierter
Sicherheitsdienste (M. Lindenberg
und H. Schmidt-Semisch sowie H.
Beste). Ob und warum dies alles
aber Gegenstand vor allem der
Kriminologie ist oder sein sollte
oder gar konstitutiver Gegenstand
einer kritischen Variante, oder dies
nicht viel besser aufgehoben
scheint bei der politischen und der
Rechtssoziologie, aus der sich die
Autoren hier bedienen, und wofür
es eigentlich eine »Kritische Kri-
minologie« braucht, das lassen die
Herausgeber erstaunlicherweise
völlig dahingestellt. 

Arno Pilgram
■
Kai-D. Bussmann/
Reinhard Kreissl (Hrsg.)
Kritische Kriminologie in der
Diskussion
Westdeutscher Verlag
334 Seiten, 58,– DM

Polizei und Gewalt

Die Studie Polizisten und Ge-
walt basiert auf acht Inter-

views der Psychologin Gerda Mai-
bach mit Polizisten und einer Poli-
zistin in Nordrhein-Westfalen.
Auch wenn einige Ursachener-
klärungen für den »Übergriff« als
pauschal und wenig trennscharf 
zu kritisieren sind, der Unter-
suchungsteil selbst (die Interviews)
und ihre Interpretation im erfri-
schend kurzen Fazit der Untersu-
chung haben den Charakter einer
Pionierarbeit.

Die historische Untersuchung
von Hans-Joachim Heuer über die
Gestapo ist ein in den Details
ebenso sorgfältiges wie quälendes

Werk. Heuer geht ähnlich wie
Christopher Brownings Untersu-
chung über den Endlösungseinsatz
deutscher Polizisten in Polen (Or-
dinary Men 1986, dt. Titel »Ge-
wöhnliche Männer«) nicht vom
Pathologiemodell, von der Be-
fehlsgehorsamsthese oder vom Pa-
radigma »autoritärer Charakter«
aus. Wie gewöhnen sich vormals
(und in ihrem sonstigen Lebens-
und Berufsalltag auch weiterhin)
normale Männer ans Töten als Ar-
beit? Heuer geht dem Weg der Ge-
stapo-Angehörigen aus der Schutz-
und Kriminalpolizei nach, be-
schreibt die Kultur dieser Organi-
sation und kommt zur Schlußfolge-
rung:

Prozesse mit entzivilisierenden
Wirkungen sind ohne Mitwirkung,
Duldung und Akzeptanz der Ma-
jorität einer Gesellschaft, in de-
nen sie stattfinden, nicht möglich.
(S. 206)

Heuers Arbeit ist ein extremes
und unbequemes Beispiel einer in-
terpretativen Perspektive, die beim
schlimmsten Verbrechen von Han-
delnden und einer Organisation
Verstehen erzwingt (nicht Betrof-
fenheit oder »Verständnis«) und
somit anders als pauschale Verur-
teilung und Pathologisierung
Grundsteine für eine humanisti-
sche Perspektive legt.

Joachim Kersten
■
Gerda Maibach
Polizisten und Gewalt – 
Innenansichten aus dem 
Polizeialltag
Rowohlt
205 Seiten, 14,90 DM

Hans-Joachim Heuer
Geheime Staatspolizei – Über
das Töten und die Tendenzen zur
Entzivilisierung
Walter de Gruyter
246 Seiten, 58,– DM

Jugendkriminalität

Jugendkriminalität wird in der
Öffentlichkeit als typische Kri-

minalität wahrgenommen. Einzelne
Taten junger Menschen werden in
den Medien spektakulär herausge-
stellt, nur der Sensationswert zählt.
Eine Dramaturgie des Schlimmer-
werdens greift die Meldungen über

Bücher:

■ Michael Kniesel/Edwin Kube/
Manfred Murek
Handbuch für Führungskräfte
der Polizei
Schmidt, Römhild
1.432 Seiten, DM 179,–

■ Kay Hailbronner (Hrsg.)
Zusammenarbeit der Polizei-
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Klaus Tiedemann
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»Dritten Reich«
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Nomos Verlagsgesellschaft
429 Seiten, DM 58,–
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Historische Zusammenhänge
und aktuelle Bezüge
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299 Seiten, DM 39,–

Materialien:
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Öffentlichkeitsarbeit und
Straffälligenhilfe
Dokumentation 
110 Seiten, DM 6,–
Bezug:
BAG-S
Mirbachstraße 2
53173 Bonn

Wolfgang Greiwe (Hrsg.)
Amnestie für Straftaten unter
der DDR-Diktatur?
Loccumer Protokolle 7/95
194 Seiten, DM 14,–
Bezug:
Evangelische Akademie Loccum
Postfach 2158
31545 Rehburg-Loccum

Klaus Vack
Friedenspolitik mitten im Krieg
Das Exempel Ex-Jugoslawien
312 Seiten, DM 20,–
Bezug:
Komitee für Grundrechte und
Demokratie e.V.
An der Gasse 1
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AKTUELL

einen Anstieg der registrierten Ju-
gendkriminalität begierig auf. Die
Medienkriminalität ist fast aus-
schließlich Gewaltkriminalität. Kri-
minalitätsfurcht breitet sich aus.
Fremdenfeindliche Straftaten jun-
ger Menschen werden zu einem Ju-
gendproblem verkürzt. Jugend wird
zum sozialen Sündenbock, um vom
Versagen Erwachsener abzulenken.
Anders als die Kriminalität der

Mächtigen ist Jugendkriminalität
aber durch konkret sichtbare und
vor allem geringfügige Taten ge-
prägt. Dies ist der Ausgangspunkt
für Michael Walter, um mit seinem
Buch zu einem realitätsangemesse-
nen Bild von Jugendkriminalität
beizutragen.

Er bietet einen jugendkrimino-
logischen »Allgemeinen Teil«, der
vor die Klammer des Jugendkri-
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minalrechts (»Besonderer Teil«)
gezogen ist. Unter der Überschrift
»Jugendkriminalität als besonde-
res soziales Phänomen und Pro-
blem« werden die Herstellung der
Kriminalität durch das Recht, kon-
trollierendes und kontrolliertes
Verhalten in empirisch-krimino-
logischen Theorien, die theore-
tischen Zusammenhänge von Ju-
gend und Kriminalität und
schließlich die rechtliche Über-
nahme jugendtheoretischer Ver-
ständnisse behandelt.

Der zweite Teil befaßt sich mit
den Erscheinungsformen und Ge-
staltungen der Jugendkriminalität.
Neben der Jugendkriminalität im
Dunkelfeld und der registrierten
Kriminalität ist auch ein Abschnitt
der subjektiven (Jugend-)Krimi-
nalität gewidmet. Hier warnt
Michael Walter nachdrücklich vor
einer Kriminalpolitik mit subjekti-
ver Kriminalität, also vor angstbe-
dingten empirischen Kurzschlüs-
sen und Irrtümern.

Der Band schließt mit einem kur-
zen Kapitel über Jugendliche als
Opfer, in dem es aber nicht um eine
Polarisierung zwischen dem »bö-
sen« Täter und dem »armen/guten«

Opfer, sondern um Täter-Opfer-Ab-
folgen z.B. unter dem Stichwort des
Gewaltkreislaufs geht.

Was sich im Schlußkapitel ex-
emplarisch zeigt, gilt für das Buch
insgesamt: durch Gegenfragen
und Gegenüberstellungen gelingt
ein ausgewogenes, jede Einseitig-
keit vermeidendes Werk. So wer-
den dem kriminalisierten das kri-
minalisierende Verhalten, den
gefährlichen und gefährdeten Ju-
gendlichen und den Mehrfachauf-
fälligen die Mehrfachbetroffenen
gegenübergestellt. Dadurch ent-
steht eine überzeugende und trotz
der Fülle des verwendeten empiri-
schen Materials gut lesbare syste-
matische Darstellung der Jugend-
kriminalität.

Das gelungene Buch gehört
nicht nur in die Hände von Studie-
renden, sondern sollte von allen in
der Jugendkriminalrechtspflege
Tätigen gelesen werden.

Bernd-Rüdeger Sonnen
■
Michael Walter
Jugendkriminalität
Eine systematische Darstellung
Richard Boorberg Verlag
246 Seiten, 39,– DM
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